
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein gesundes und erfolg-
reiches Jahr 2026. Rückblickend auf 2025 konnte die BStBK kurz 
vor Weihnachten noch zwei Erfolge erzielen: Erstens bestätigt der 
aktualisierte „Job-Futuromat“ des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung nun, dass die Ausbildung der Steuerfachangestellten 
auch in Zeiten von Digitalisierung und KI zukunftssicher bleibt – ein 
wichtiges Signal für den Nachwuchs von morgen. Zweitens wurde 
die elektronische Bescheidbekanntgabe nach § 122a AO auf den 
1. Januar 2027 verschoben. Das ermöglicht saubere Abläufe zwischen 
Finanzverwaltung und Kanzleien. Mehr dazu in dieser Ausgabe.

Ende vergangenen Jahres konnten wir zum Thema Schutz des 
Fremdbesitzverbots ein starkes Signal setzen. Im Schulterschluss 
mit anderen Organisationen der Freien Berufe sprechen wir uns klar 
gegen Umgehungskonstruktionen durch berufsfremde Investoren 
aus, die unsere Unabhängigkeit gefährden. Wir appellieren gemein-
sam an die Bundesregierung, das Fremdbesitzverbot zu stärken und 
eine schleichende Aushöhlung dringend zu stoppen – wie bereits 
im Koalitionsvertrag vorgesehen. Dafür setzen wir uns auch 2026 
gemeinsam mit unseren Partnern ein. 

Darüber hinaus treiben wir im neuen Jahr die Digitalisierung weiter 
voran. Denn für einen modernen Berufsstand brauchen wir schlan-
kere, digitale Prozesse. Passend dazu startet im 2. Quartal 2026 die 
neue Vollmachtsdatenbank in Steuersachen. Diese bietet u. a. eine 
neue Navigation mit klaren Strukturen, spürbar schnellere Lade-
zeiten – auch bei hoher Auslastung –, optimierte Such- und Filter-
möglichkeiten und eine verbesserte Übersicht über Vollmachten und 
Berechtigungen. 

In diesem Jahr plant die Bundesregierung die Einführung einer ein-
heitlichen digitalen Identität – der European Digital Identity Wallet 
(EUDI-Wallet). Das begrüßen wir, denn diese bildet die Basis vieler 
digitaler Dienste. Bürger und Unternehmen können damit Identitäts- 
und Berechtigungsnachweise sicher auf dem Smartphone spei-
chern, digital vorzeigen und perspektivisch elektronisch signieren. 
Deutschland hatte zunächst nur die Umsetzung einer Bürger-Wallet 
geplant. Wir haben uns erfolgreich dafür starkgemacht, dass die 
Politik hier nachsteuert und auch eine Wallet für Organisationen und 
Unternehmen einführt. Denn ohne aktives „Mitdenken“ von Unter-
nehmenswallets und praxisnahen Use-Cases – wie z. B. Vertretungs-
prozesse – für Unternehmen bliebe das Potenzial für die Wirtschaft 
auf der Strecke. Das Vorhaben begleiten wir weiterhin.

Neben der Digitalisierung bleibt auch die Entbürokratisierung 
2026 eines unserer zentralen Anliegen. Positiv ist die Initiative des 
BMJV zum Bürokratieabbau in der Rechnungslegung, zu der unsere 
Vorschläge bereits vorliegen. Besonders großes Potenzial sehen wir 
in der Stärkung des Maßgeblichkeitsprinzips und der Annäherung 
von Handels- und Steuerbilanz. Dafür sprach sich auch die BMF-
Expertenkommission „Vereinfachte Unternehmensteuer“ aus. Statt 
punktuelle Entlastungen für wenige Großunternehmen zu forcieren, 
braucht es hier Lösungen für den gesamten Mittelstand.

Seien Sie gewiss: Auch 2026 setzen wir uns weiterhin für einen 
modernen Beruf, praxistaugliche Gesetzgebung und die Sicherung 
unserer beruflichen Unabhängigkeit ein. Das ist unser klarer Weg für 
die Zukunft. 

Ihr
Hartmut Schwab

Klarer Weg  
für die Zukunft 

Prof. Dr. Hartmut Schwab
Präsident der BStBK
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Mit dem aktuellen Regierungsentwurf des 
CSRD-Umsetzungsgesetzes soll die Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD) in 
nationales Recht umgesetzt werden. Hier-
zu nahm die BStBK am 27. November 2025 
gegenüber dem Rechtsausschuss des Deut-
schen Bundestages Stellung. Sie begrüßt, 
dass die Bundesregierung die EU-Richtlinie 
weitestgehend 1:1 übernehmen will.

Parallel liefen auf EU-Ebene im Rahmen der 
sog. Omnibus-Initiative Vorbereitungen für 
verschiedene Erleichterungen und mehr Büro
kratieabbau für Unternehmen. Einige der ge-
planten Entlastungen sind im vorliegenden 
Gesetzentwurf bereits integriert – wie etwa 

die Verschiebung des Anwendungszeitpunkts 
um jeweils zwei Jahre für Unternehmen der 
2. und 3. Welle nach der „Stop-the-Clock“-
Richtlinie. Außerdem sollen Unternehmen 
der 1. Welle mit nicht mehr als 1.000 Arbeit-
nehmern aufgrund der auf EU-Ebene vorge-
schlagenen Schwellenwertanhebung von der 
Berichterstattung über die Geschäftsjahre 
2025 und 2026 befreit werden.
 
Andere der abgestimmten Vereinfachungen 
sind jedoch noch nicht im Gesetzentwurf ent-
halten. Daher rät die BStBK eindringlich, die 
Ergebnisse der Omnibus-Initiative zeitnah 
umzusetzen, um alle vorgesehenen Entlas
tungsmaßnahmen gebündelt berücksichtigen 

zu können. Verabschiedet die Bundesregie-
rung das Gesetz in der aktuellen Form, muss 
zeitnah ein Anpassungsgesetz folgen. Das be-
deutet Rechtsunsicherheit und unnötigen Auf-
wand für die betroffenen Unternehmen. 

Zudem fordert die BStBK, auch Steuerberater 
als Prüfer für Nachhaltigkeitsberichte zuzu-
lassen. Nach den aktuellen Plänen soll dies 
nur Wirtschaftsprüfern vorbehalten bleiben. 
Ebenfalls essenziell: Eine „One in, two out“-
Regel, die wie im Koalitionsvertrag verein-
bart auch die Umsetzung von EU-Maßnahmen 
einbezieht. Laut BStBK braucht es den ernst-
haften Willen zur Entlastung der Wirtschaft 
von überbordenden bürokratischen Pflichten.

Mitte Dezember 2025 aktualisierte das In-
stitut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) auf Initiative der BStBK die Angaben 
zur Ausbildung der Steuerfachangestellten 
im „Job-Futuromat“. Das Tool zeigt nun zu-
treffend, dass der Beruf trotz zunehmender 
Digitalisierung und des Einsatzes künstlicher 
Intelligenz zukunftssicher bleibt. Die Digi-
talisierung ersetzt Menschen nicht, sondern 
verändert ihre Tätigkeitsfelder. Darauf be-

reiten Steuerberaterkanzleien ihre Auszubil-
denden vor. Denn seit der Neuordnung der 
Ausbildung im Jahr 2023 stehen u. a. kom-
munikative Fähigkeiten und digitale Verfah-
rensabläufe noch stärker im Mittelpunkt. Gut 
aufgestellt sind alle Steuerberater mit ent-
sprechend qualifizierten Mitarbeitern. 

Der „Job-Futuromat“ richtet sich insbesonde-
re an Eltern, Lehrer sowie Schüler und zeigt, 

wie stark einzelne Berufe zukünftig automati-
sierbar sind. Damit bietet das Tool eine wich-
tige Orientierung bei der Berufswahl und ist 
unter www.job-futuromat.iab.de verfügbar.
 
Gemeinsam mit dem Deutschen Steuerbera-
terverband (DStV) und der DATEV eG enga-
giert sich die BStBK in der Imagekampagne 
#zahltsichausbildung.de, die den Ausbil-
dungsberuf bei Jugendlichen bewirbt.

CSRD-Umsetzungsgesetz: BStBK fordert weitere Erleichterungen

Job-Futuromat: Ausbildung der Steuerfachangestellten zukunftssicher

S T E U E R R E C H T

B E R U F S R E C H T

D W S - I N S T I T U T

In Berlin fand am 24. November 2025 die 67. Mitgliederversammlung 
des DWS-Instituts statt. Auf der Tagesordnung standen u. a. die aus-
führlichen Berichte des Vorstandsvorsitzenden sowie der Vorsitzenden 
der wissenschaftlichen Arbeitskreise „Berufsrecht“ und „Steuerrecht“. 

67. Mitgliederversammlung des DWS-Instituts

V. l. n. r.: Prof. Dr. Robert Ullmann, Prof. Dr. Thomas Mann, Stefan Blöcker, 
Prof. Dr. Hartmut Schwab, Boris Kurczinski, Alexander C. Schüffner,  
Prof. Dr. Susanne Schmidt-Pfeiffer und Prof. Dr. Roman Seer

Neben einigen formal zu fassenden Beschlüssen, u. a. zum Haushalt 
und zum Jahresabschluss, wählte die 67. Mitgliederversammlung 
turnusgemäß einen neuen Vorstand. Dabei wurden die aktuellen 
Vorstandsmitglieder in ihrem Amt bestätigt sowie Prof. Dr. Susanne 
Schmidt-Pfeiffer, Steuerberaterin und Professorin an der Technischen 
Hochschule Nürnberg, und Prof. Dr. Robert Ullmann, Steuerberater 
und Professor an der Universität Augsburg, erstmalig gewählt. 

Dem Vorstand gehören damit wieder acht Mitglieder an:
-	Prof. Dr. Hartmut Schwab (Vorstandsvorsitzender) 
-	Boris Kurczinski (stellv. Vorstandsvorsitzender) 
-	Stefan Blöcker (Schatzmeister) 
-	�Prof. Dr. Thomas Mann (Vorsitzender des wissenschaftlichen 

Arbeitskreises „Berufsrecht“) 
-	�Prof. Dr. Roman Seer (Vorsitzender des wissenschaftlichen 

Arbeitskreises „Steuerrecht“) 
-	Prof. Dr. Susanne Schmidt-Pfeiffer (Vorstandsmitglied)
-	Alexander C. Schüffner (Vorstandsmitglied)
-	Prof. Dr. Robert Ullmann (Vorstandsmitglied)
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Am 24. November 2025 fand in Berlin das 
Symposium des Deutschen wissenschaft
lichen Instituts der Steuerberater e.V. (DWS-
Institut) zum Thema „Zustand der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer – Reformbedarf?“ statt. 

In seiner Begrüßungsrede betonte Prof. Dr. 
Hartmut Schwab, BStBK-Präsident und Vor-
standsvorsitzender des DWS-Instituts, die 
hohe Brisanz der aktuellen Erbschaftsteuer
debatte. Denn diese berühre zentrale poli-
tische und gesellschaftliche Themen, wie 
die Generationen- und Steuergerechtigkeit, 
die Ausgestaltung und Reichweite der Ver-
schonungsregelung sowie den Spagat zwi-
schen steuerlicher Belastung und dem Erhalt 
von Unternehmen. Schwab hob hervor, dass 
die Debatte durch zwei beim Bundesverfas-
sungsgericht anhängige Verfahren zusätz-
lich an Dynamik gewinnt: ein Normenkon-
trollantrag Bayerns zur Regionalisierung der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie die 
erneute Prüfung der verfassungsrechtlichen 
Gleichbehandlung von Betriebs- und Privat
vermögen. Falls das Bundesverfassungsge-
richt eine Reform der Erbschaftsteuer für 
erforderlich erachte, gebe es bereits einige 
Vorschläge wie u. a. die Anpassung der Be-
günstigung von Betriebsvermögen. 

Hieran knüpfte Prof. Dr. Roman Seer, Vorsit-
zender des wissenschaftlichen DWS-Arbeits-
kreises „Steuerrecht“ und Lehrstuhlinhaber 
sowie Leiter des Instituts für Steuerrecht 
und Steuervollzug an der Ruhr-Universität 
Bochum, mit seinem Impulsreferat an. Er 
beschrieb den konkreten Reformbedarf und 

D W S - I N S T I T U T

DWS-Symposium: Zustand der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer – Reformbedarf? 

V. l. n. r.: Prof. Dr. Ekkehart Reimer, Prof. Dr. Matthias Hiller, Matthias Schenk, Dr. Katrin 
Dorn, Prof. Dr. Hartmut Schwab, Prof. Dr. Roman Seer und Prof. Dr. Francesca Werth Prof. Dr. Schwab mit Dr. Thomas Sendke

mögliche -optionen im Erbschaft- und Schen-
kungsteuerrecht. Dabei ging er detaillierter 
auf Reformideen wie die Einführung einer 
„Flat Tax“ oder eines lebenszeitbezogenen 
Freibetrags ein. Ebenfalls eine Option sei es, 
die Verschonungsregelungen für Betriebs-
vermögen zielgenauer zu gestalten. Es gelte, 
Überprivilegierungen zu begrenzen, ohne die 
Unternehmensnachfolge und Arbeitsplätze 
zu gefährden. 

Im Anschluss diskutierte Prof. Seer mit wei-
teren Experten auf dem Podium unter der Mo-
deration von Prof. Dr. Ekkehart Reimer, Direk-
tor des Instituts für Finanz- und Steuerrecht 
an der Universität Heidelberg und Mitglied 
des wissenschaftlichen DWS-Arbeitskreises 
„Steuerrecht“. Zu Gast waren Dr. Katrin Dorn, 
Partnerin bei der Wirtschaftskanzlei Möhrle 
Happ Luther, Prof. Dr. Matthias Hiller, MdB 
und Mitglied im Finanzausschuss des Deut-
schen Bundestages, Matthias Schenk, Leiter 
der Abteilung Steuern und Finanzmarktrecht 
im Hessischen Ministerium der Finanzen, 
und Prof. Dr. Francesca Werth, Vorsitzende 
Richterin am Bundesfinanzhof und Mitglied 
des wissenschaftlichen DWS-Arbeitskreises 
„Steuerrecht“. Die Podiumsteilnehmer wa-
ren sich hinsichtlich des bestehenden Re-
formbedarfs einig. Kontrovers diskutierten 
sie aber mögliche Reformvorschläge u. a. 
hinsichtlich der Verfassungskonformität ein-
zelner Maßnahmen und der Einzelfallgerech-
tigkeit bei der Ausgestaltung von Steuerklas-
sen und Freibeträgen. Auch die Teilnehmer 
vor Ort und im Livestream beteiligten sich an 
der lebhaften Debatte. 

Zudem zeichnete Prof. Dr. Hartmut Schwab 
im Rahmen der Veranstaltung Dr. Thomas 
Sendke für seine Dissertation „Grundrechts-
schutz beim grenzüberschreitenden Steuer-
vollzug innerhalb der Europäischen Union“ 
mit dem diesjährigen DWS-Wissenschafts-
preis aus.

Wer das DWS-Symposium  
nicht live verfolgen konnte, kann 
dies online nachholen. Unter  
www.dws-institut.de stehen Mit-
schnitte, Bildmaterial und weitere 
Informationen zur Verfügung. 

B S T B K  I N  D E N  M E D I E N

22.12.2025 
Haufe online 
Steuerfachangestellte nur noch  
„zu 50 Prozent automatisierbar“ 

07.12.2025
DIE ZEIT online
„Die große Bescherung“

04.12.2025
Handelsblatt
„Greenpeak drängt in Steuerberatung“

03.12.2025
Börsen-Zeitung online
„Schulterschluss der freien Berufe 
gegen Finanzinvestoren“
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Jetzt vormerken – DEUTSCHER  
STEUERBERATERKONGRESS 2026
Das große Jahrestreffen des Berufsstands 
findet am 4. und 5. Mai 2026 in Berlin statt. 
Der DEUTSCHE STEUERBERATERKONGRESS 
ist die Gelegenheit, sich über aktuelle Ent-
wicklungen zu informieren und über Themen 
auszutauschen, die Steuerberater in ihrem 
Praxisalltag beschäftigen. 

Das Programm bietet eine vielfältige Mi-
schung aus praxisorientierten Keynotes, um-
fassenden Weiterbildungsmöglichkeiten und 
Networking. Renommierte Experten geben 
in ihren Vorträgen Einblicke in die neuesten 
Entwicklungen und Herausforderungen der 
Branche. Zu den Highlights: 
•	�Zwischen Paragraph und Prompt:  

KI im Steuerrecht 
•	Dos und Don’ts bei der Kanzleinachfolge 
•	�Aktuelles zur Besteuerung von  

Familienunternehmen
•	Steuerbilanz 2025 
•	Umsatzsteuer – Highlights
•	�Steuerliche Außenprüfung im Wandel – 

Methoden und Analyseverfahren
•	�Nachfolgeberatung: Notfall regeln,  

Fallstricke vermeiden

•	�Ausbildung lohnt sich – Wissenswertes für 
Ausbilder 

•	�Gesprächsführung und Change-Management

Ein besonderes Angebot richtet sich an den 
Nachwuchs der Branche: Der „Treffpunkt 
junge Steuerberater“ bietet Berufseinstei-
gern ein lebendiges Forum mit Impulsvor-
trägen, Podiumsdiskussionen und einem 
intensiven Austausch mit den Referenten.

Neben dem erstklassigen Vortragsprogramm 
erwartet die Teilnehmer eine umfangreiche 
Fachausstellung, die innovative Produkte 
und Dienstleistungen für den Steuer
berateralltag vorstellt. Auch das gesellige 
Miteinander kommt nicht zu kurz: Zum Auf-
takt findet der Begrüßungsabend am Sonn-
tag in der Fachausstellung statt und am Mon-
tagabend verspricht der „Feier-Abend“ ein 
besonderes Event zu werden.

Detaillierte Informationen  
und Anmeldung in Kürze unter 
www.deutscher-steuerberater-
kongress.de.

K O N G R E S S E
 

Live-Webinar

Update 2026: Aktuelle Entwicklungen 
im Internationalen Steuerrecht 

22./23.01.2026
04./05.02.2026

Live-Webinar

IStR: Grundlagen zum Einstieg  
und zur Wiederholung 

28.01.2026

Live-Webinar – NEU

Liquiditätsplanung und integrierte 
Unternehmensplanung für KMU

29.01.2026 (Halbtagesseminar)

Live-Webinar – NEU

Datenanalyse und KI im  
Besteuerungsverfahren – Rechtliche 
Rahmenbedingungen und Methoden

10.02.2026

Remote Work, Teleworking & Aus-
landsentsendungen: Lohnsteuer, 

Betriebstätten und Sozialversicherung
12.02.2026 (Berlin)

Live-Webinar
Mobile Einkünftebezieher –  

Besteuerung von Künstlern, Sportlern 
und Influencern im IStR

17.02.2026

 Informationen und Anmeldung unter 
https://seminare.bstbk.de
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Folgen Sie uns auf unseren  
Social-Media-Kanälen!

T E R M I N E

Im Dezember 2025 ergaben sich Änderungen 
in Bezug auf die Vollmachtsdatenbank 
(VDB). Bei zwei Themen konnte die BStBK 
konkrete Verbesserungen für den Berufs-
stand erreichen:

Ursprünglich sollten mit der Änderung des 
§ 122a der Abgabenordnung (AO) Steuer-
bescheide bereits ab dem 1. Januar 2026 
grundsätzlich elektronisch übermittelt wer-
den – auch ohne vorherige Einwilligung des 
Steuerpflichtigen oder des Steuerberaters.
Die BStBK setzte sich aber in Gesprächen 
mit dem Bundesfinanzministerium (BMF), 
der Oberfinanzdirektion Hessen und dem 
Bayerischen Landesamt für Steuern für eine 
Lösung ein, die technisch saubere Abläufe 
zwischen Finanzverwaltung und Kanzleien 
ermöglicht. Sie erreichte, dass die Anwen-
dung der Soll-Regelung um ein Jahr auf den 
1. Januar 2027 verschoben wird. Dies gibt 
Steuerberatern die Möglichkeit, sich inner-
halb des Jahres 2026 aktiv und rechtssicher 

für oder gegen die elektronische Bescheid-
bekanntgabe zu entscheiden.

Zudem überarbeitete das BMF das 
Vollmachtsmuster zur Vertretung in Steuer-
sachen für die VDB und das dazugehörige 
Merkblatt zur Verwendung des Musters. Im 
neuen Muster soll der Steuerberater – sofern 
vorhanden – die Wirtschafts-Identifikations-
nummer (W-IdNr.) mit angeben. Vorab hatte 
sich die BStBK dafür eingesetzt, die W-IdNr. 
als zusätzliches Ordnungskriterium einzu-
setzen, um die Kontinuität von Vollmachten 
über geänderte Steuernummern hinweg zu 
gewährleisten. Zudem ist es nun möglich, 
die Geltung der Vollmacht für die Mindest-
steuer auszuschließen. Die wichtigste Ände-
rung ist der Wegfall des Beiblatts. Weiterhin 
erforderlich ist aber die Angabe der Steuer-
nummern im Datensatz, um eine Zuordnung 
innerhalb der Finanzverwaltung zu ermögli-
chen. Nach bisherigem Muster erteilte Voll-
machten bleiben gültig.

Neues zur Vollmachtsdatenbank

D I G I TA L I S I E R U N G
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